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sofort stoppen.

+ Prifung der Vertrage ist Sache der Zivilgesellschaft — und
nicht eines Beauftragten des Senats, sei er noch so honorig
und ehrenwert.

Michel Tschuschke, Sprecher des Wassertischs:

Jetzt geht es um eine aktive Priufung aller Vertrage, Beschlisse und Nebenabreden.

Welche Vertrage in den Geltungsbereich fallen, darf nach elf Jahren Verstecken und Geheimhalten nicht
weiter dem Senat oder einem von ihm benannten Beauftragten Uberlassen werden. 665.000 Wahlerinnen
und Wahler haben dem Senat ja gerade deswegen das Misstrauen ausgesprochen.

Unser Ziel ist es, mit der vollkommenen Offenlegung der Vertrage die Moglichkeit einer Klage
auszuloten, die den Vertrag fur nichtig erklaren kénnte. Bevor dies nicht gepruft ist, durfen
keine weiteren Schritte unternommen werden, die uns vor vollendete Tatsachen stellen.

Rainer Heinrich, Vertrauensperson des Wassertischs:

Wenige Tage vor dem Volksentscheid wurden bisher unverodffentlichte Vertrage zur Teilprivatisierung des
Berliner Wassers bekannt. Plotzlich unter dem Druck der Offentlichkeit konnen nun auch die offengelegt
werden. Spatestens seit gestern jedoch ist bekannt, dass es weitere bisher unverétffentlichte Vertrage
gibt:

In der Internet-Veroffentlichung des Senats ist ein Kauf- und Ubertragungsvertrag vom Juni 1999
zwischen dem Land Berlin und den Privaten veroéffentlicht, aber nicht die Kopie des tatséchlich
abgeschlossenen Vertrags vom 31.8.1999. Es fehlt auch noch das Schlussprotokoll vom 29.10.1999
11.30 Uhr, der eigentliche Kauf und Vollzugsvertrag, verbunden mit den Privatisierungs- und
Grundlagenvertréagen.



http://www.berliner-wassertisch.net/
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Mit dieser Salamitaktik muss endlich Schluss sein! Eine volilstéandige Liste aller mit der
Teilprivatisierung zusammenhdngenden Vertrage muss erstellt werden.

Wir brauchen ein 6ffentlich tagendes Kontrollgremium, zum Senat und seinen Beauftragten
haben wir kein Vertrauen mehr, seien sie auch noch so ehrenwert und honorig.

Gerlinde Schermer, Vertrauensperson des Wassertischs:

Selbstverstandlich sind bis zum Abschluss der Offenlegung und Priufung der Vertrage alle
Verhandlungen mit RWE zu stoppen! In diesen Vertragen stecken doch Gewinnzusagen, die von allen,
auch allen im Abgeordnetenhaus, als unansténdig bezeichnet werden. Was noch alles darin schlummert
wissen wir noch gar nicht. Auf keinen Fall darf ein Rickkauf stattfinden, der solche Vertragspasssagen als
Wertermittlungsbasis hat. Juraprofessoren sagen sogar voraus, dass die Vertrage komplett
rickabgewickelt werden missen.

Ulrike Fink von Wiesenau, Sprecherin de Volksentscheids:
Der Berliner Wasser-Volksentscheid ist ebenso wie Stuttgart 21 ein Meilenstein der neuen
direkten Demokratiebewegung und wird im In- und Ausland mit groRem Interesse verfolgt.

Es gilt das gesprochene Wort.



Beitrag von Michel Tschuschke, Berliner Wassertisch

Das durch Volksentscheid angenommene "Gesetz fur die vollstdndige Offenlegung von
Geheimvertragen zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe" ist der erste Schritt
auf dem Weg zu einer birgerfreundlichen und kostengiinstigen Rekommunalisierung. Die
Politik sollte das endlich verstehen und sich nicht unvorbereitet in
Verkaufsverhandlungen begeben. Ohne einen Trumpf im Armel zu haben, ist das aus
taktischer Sicht wirklich naiv und kontraproduktiv. Diesen Trumpf zeigt der Berliner
Wassertisch seit annadhernd vier Jahren auf mit einem Gesetz, um die Geheimabsprachen
ans Licht der Offentlichkeit zu bringen und die Vertrage méglicherweise zu Fall zu
bringen.

Nach der Offenlegung aller Vertrage, Beschliisse und Nebenabreden und einer
juristischen Prifung, welche GesetzesverstofRe und manipulative Regelungen in den
Vertragen verborgen liegen, missen die moéglichen Anfechtungspunkte aufgegriffen
werden mit dem Ziel, in absehbarer Zukunft Nichtigkeitsurteile oder wenigstens eine
Teilnichtigkeit zu erlangen. Damit wére die Voraussetzung geschaffen, auf eine sehr
gunstige Art und Weise die verkaufte Halfte zurickzukaufen und endlich die Berliner
Wasserbetriebe wieder am Gemeinwohl orientiert zu bewirtschaften. Das wirde einen
klaren und deutlichen Paradigmenwechsel bedeuten, den wir fur die Berliner
Wasserwirtschaft anstreben.

Das vom Volk beschlossene Gesetz muss Wort fur Wort umgesetzt werden. Das Gesetz
enthéalt nicht nur die Offenlegungspflicht (§ 1) und die viel diskutierte
Unwirksamkeitsklausel (8 4), sondern auch eine genaue Regelung fur die
Bekanntmachungen (8 2) und eine Zustimmungs- und Prifungspflicht (8 3) fur neue
bzw. fur alte Vertrage, Beschlisse und Nebenabreden.

Das neue Gesetz fordert die 6ffentliche Bekanntmachung unmittelbar nach Abschluss
neuer Vertrage, Beschlisse und Nebenabreden im Amtsblatt fir Berlin. Das gilt ebenso
fr bereits abgeschlossene Vertrage, Beschlisse und Nebenabreden mit einer Frist von
einem Jahr, sonst tritt die Unwirksamkeitsklausel dieses Gesetzes in Kraft. Zusatzlich
sind die Dokumente auf der Webseite im Eingangsportal des Beauftragten fur
Datenschutz und Informationsfreiheit der Offentlichkeit zugéanglich zu machen.

Fur zukinftige Vertrage, Beschliisse und Nebenabreden sowie fur Anderungen an bereits
bestehenden Vertragen besteht jetzt nach neuer Gesetzeslage eine Zustimmungspflicht
des Abgeordnetenhauses. Wenn also neue Vertrage abgeschlossen werden, missen diese
auf jeden Fall vom Abgeordnetenhaus beraten und beschlossen werden, damit sie
Gultigkeit erlangen. Andernfalls tritt auch in diesem Fall die Unwirksamkeitsklausel in
Kraft.

Fur die alten Vertrage, Beschliisse und Nebenabreden enthélt das neue Volksgesetz eine
Prufungspflicht. In den nachsten Monaten muss es eine 6ffentliche Aussprache durch das
Abgeordnetenhaus geben unter Hinzuziehung von unabhéngigen Sachverstandigen.
Hierbei sehen wir uns vom Berliner Wassertisch als Blrgerinitiative mit hohem
Sachverstand am Zuge, ebenso wie andere Institutionen wie Transparency International
oder Lobby Control und auch die Griine Liga oder andere Umweltverbande.



Rainer Heinrich:

Geheimvertrage endlich vollstandig mit allen Anlagen und Nebenabreden
veroffentlichen!

Seit Monaten dreht und windet sich der Senat, wenn es um die Verdoffentlichung der
Geheimvertrage zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe geht.

Zunachst berief er sich auf das vereinbarte Stillschweigegebot in den von ihm
unterschriebenen Privatisierungsvertragen, dann ganz allgemein auf das Betriebs- und
Geschaftsgeheimnis. Dabei kann sich der Senat, bei einem 6ffentlichen Wasserbetrieb,
der noch zusatzlich ein Monopolbetrieb ist, Uberhaupt nicht auf das Betriebs- und
Geschaftsgeheimnis berufen.

Nachdem am 27. Oktober 2010 das Volksbegehren gewonnen wurde, veroffentlichte die
taz drei Tage spater einen Teil der Vertrdge und erklérte dazu, sie hatte alles veroffentlicht.

Elf Tage darauf, am 10. November 2010, zog der Senat gemeinsam mit den privaten
Investoren nach und veréffentlichte 700 Seiten, darunter viele Seiten unkenntlich
gemachter Vollimachten und behauptete auch, es sei alles verdoffentlicht. Dabei ging es
dem Senat gar nicht um Publizitdt und Transparenz, sondern darum, die Berlinerinnen und
Berliner vom Volksentscheid abzuhalten.

Zwei Tage vor dem Volksentscheid am 13. Februar 2011 ver6ffentlichte der Berliner
Wassertisch aus einem Wirtschaftsprufer-Bericht der KPMG fur die Berlinwasser-Holding
AG 1999 Hinweise auf weitere Vertrage, die nicht veroffentlicht wurden.

Wiederum erklarte der Senat zugunsten der privaten Investoren und Konzerne — und nicht
zugunsten der Berliner Bevoélkerung — diese Dokumente brauche er — selbst nach 81 des
abzustimmenden Gesetzes - nicht zu verdffentlichen, es handele sich nur um interne
Vertrage.

Der Berliner Wassertisch wies nach, dass es sich bei den nicht veréffentlichten Vertragen
nicht nur um betriebsinterne Vertrage handelte. So ist in der Internet-Veroffentlichung des
Senats ein Kauf- und Ubertragungsvertrag zwischen dem Land Berlin und den Privaten
vom Juni 1999 veroéffentlicht, aber nicht die Kopie des tatsachlich abgeschlossenen
Vertrags vom 31.8.1999. Unter dem gleichen Datum sind der Nachgrindungsvertrag und
der Einbringungsvertrag, die damit mit dem Kauf- und Ubertagungsvertrag in einem engen
Verhaltnis stehen, geschlossen worden. Die Argumentation des Senats geht daher darauf
hinaus, weitere Informationen zugunsten der Privaten zurtickzuhalten und vor allem
aulRenstehende Betrachter den komplexen Aufbau des Holding-Modells nicht erkennen zu
lassen.

Was fehlt

Bisher nicht veroffentlicht ist der Entnahmevertrag Gber sdmtliche Aktien der Berlinwasser-
Holding AG (BWH) zwischen dem Land Berlin und den Berliner Wasserbetrieben vom 29.
Oktober 1999. Dieser Vertrag wurde mit der Berlinwasser-Holding AG geschlossen, an der
die Privaten mit 49,9 v.H. beteiligt sind. Die Holding verwaltet die atypische stille
Beteiligung der Privaten in Hohe von 3,05 Mrd. DM; ihre betriebliche Fiuhrung liegt in der
Hand der Privaten. Damit wird deutlich: auch hier ist ein Vertrag mit den BWB geschlossen
worden, mit einer Gesellschatt, die die Privaten Interessen vertritt.



Auch heute noch fehlt ein weiterer Vertrag. Es ist das Schlussprotokoll vom 29.10.1999,
11.30 Uhr. Es ist der eigentliche Kauf und Vollzugsvertrag, verbunden mit den
Privatisierungs- Grundlagenvertragen (Konsortialvertrag, STG | - Vertrag, STG Il —
Vertrag, Interessenwahrungsvertrag).

Nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichtshofs vom 21.10.1999, der die 2 %
Zusatzverzinsung und die Effizienzverzinsung fur verfassungswidrig erklart hatte, war
Vivendi nicht mehr bereit, 3,3 Mrd. DM als Kaufpreis zu zahlen, sondern nur noch 2,2
Mrd.DM. Daraufhin erklarte der Senat, man kénne an den 3,3 Mrd. DM festhalten, man
werde daftir Ausgleich schaffen. Dies muss in dem Schlussprotokoll zusatzlich zu dem §
23 Abs.7 noch einmal festgehalten worden sein. Das Gericht hatte aul3erdem erklart, die
demokratische Legitimation gemalf Art. 20 GG sei nur dann gewahrt, wenn die 6ffentliche
Hand im Weisungsausschuss eine doppelte Mehrheit habe. Damit hatte das Gericht
erklart, die VerfassungsmaRigkeit sei nur dann gegeben, wenn dies formal im Gesetz und
im Vertrag eingefuhrt wirde. So wurde die Verfassungsmafigkeit erst nachtraglich auf
Empfehlung des Gerichts hergestellt.

Auch dazu war mit Sicherheit eine verbindliche Festlegung im Schlussprotokoll enthalten.
Zum Schlussprotokoll musste auch die Werthaltigkeit festgestellt werden, d.h. es mussten
die geprtften Berichte und Bilanzen der BWH und der BWB zum 29.10.1999
(einschlie3lich der Lageberichte sowie der Berichte tber die Werthaltigkeit der
Beteiligungen) vorliegen, denn seit dem Juni war schon einige Zeit vergangen. Aul3erdem
gehorte dazu als Anlage ein Verzinsungsplan mit den erwarteten Zinsen bis 2028 sowie
der Entwicklung des betriebsnotwendigen Kapitals. Ferner ist anzunehmen, dass in einer
Nebenabrede vereinbart wurde, die Privaten kénnten sich durch Verwertung des
umfangreichen Grundvermdégens fur den nicht sofortigen Ausgleich schadlos halten. Wir
wissen es nicht, es ist nicht veroffentlicht, aber es ist mit grof3er Wahrscheinlichkeit zu
vermuten!

Bewertung

Die Berlinerinnen und Berliner lie3en sich durch alle Taktierereien und Finten des Senats
und der sie tragenden Parteien nicht fur dumm verkaufen, sondern stimmten am 13.
Februar 2011 dem Volksentscheid zum ,Gesetz fur die vollstdndige Offenlegung von
Geheimvertragen zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe* mit der notwendigen
Mehrheit zu.

Nachdem bekannt geworden ist, dass mehrere Vertrage tatsachlich fehlen, drickt sich der
Senat weiter um eine vollstandige Veroffentlichung aller Vertrage, Beschliisse und
Nebenabreden herum. Er stellt sich nicht auf die Seite des gleichberechtigten
Volksgesetzgebers. Nunmehr soll ein Neutraler - vielleicht ein ehemaliger Richter -
entscheiden, was noch verdoffentlicht werden soll. Wir wissen: Neutralitéat gibt es in hier
nicht! Es geht dem Senat ausschlief3lich darum, sich vor der Umsetzung des vom Volk
verabschiedeten Gesetzes zu driicken und scheinbar aus der eigenen Verantwortung zu
stehlen. Eine miese Schmierenkoma&die, der wir mit allen unseren Mitteln begegnen
werden!



Berliner Wassertisch 17.2.2011

Gerlinde Schermer

98,2% Zustimmung bei Volksentscheid. Das ist der Auftrag!
Das Ergebnis nimmt auch den Berliner Wassertisch in die Pflicht
8 3 des von den Berlinerinnen und Berlinern beschlossenen Gesetzes beauftragt das

Berliner Abgeordnetenhaus, bestehende Vertrage, Beschlisse und Nebenabreden
offentlich zu prufen.

Diese Prufung werden wir AKTIV begleiten, als Partner des Parlaments, nicht
als Konkurrenz.
e Der Wassertisch griindet dafiir ein KLARWERK .

Wir versammeln darin die eigene Expertise, aber auch den Rat und die Mitarbeit
aller, die uns dabei helfen wollen, unsere Ziele zu erreichen:

Schluss mit Geheimvertragen, wir wollen unser Wasser zurick.

Im Sinne der von uns geforderten Transparenz werden wir regelmaRig tber die
Arbeit des Parlaments berichten.

e Die Infos werden den Titel : NEUES AUS DEM KLARWERK tragen.

Niemand soll glauben, er kbnne die Dinge auf die lange Bank schieben, auf die Zeit
nach der Wahl.

Wer das versucht, macht das Thema Wasser zum Wahlkampf-Thema.



Ulrike Fink von Wiesenau

Das DemoKkratiegebot des Wasser-Volksentscheids

»Die parlamentarische Demokratie basiert auf dem Vertrauen des Volkes;
Vertrauen ohne Transparenz, die erlaubt zu verfolgen, was politisch
geschieht, ist nicht moglich.
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE 40, S. 196, 327

665.000 wahlberechtigte Berlinerinnen und Berliner haben beim Wasser-Volksentscheid fiir uns
gestimmt - weit mehr als fur die SPD bei der letzten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Es
war der erste erfolgreiche Volksentscheid in der Berliner Geschichte. Doch, ungeachtet dieses
Erfolgs, der zugleich ein Misstrauensvotum gegen ihn selbst ist, hat uns der Berliner Senat bisher
keinerlei Gesprachsangebot unterbreitet. Stattdessen lasst er Uber die Presse verlauten, er
beabsichtige eine ,unabhangige‘ Kommission einzusetzen, die zu Uberpriifen habe, ob im Sinne
des \olksentscheids alle Dokumente verdffentlicht wurden. Von einer Mitwirkung unserer
Burgerinitiative in diesem Gremium oder bei der Auswahl der Kommissionsmitglieder ist dabei
keine Rede.

Mit dieser Taktik setzt der Senat die undemokratische Linie fort, die er bei der
Wasserprivatisierung von Anfang an eingeschlagen hat. Statt das von seinen Vorgangern
ubernommene 'Holding Modell' der Berliner Wasserprivatisierung transparenter zu machen, hat
er es im Sinne der beteiligten Wirtschaftskonzerne weiter perfektioniert. In seiner gegenwartigen
Auspragung ist das 'Berliner-Holding-Modell' ein Musterbeispiel fur die demokratiefeindliche
Allianz von Wirtschaft und Politik, die sich in den letzten Jahren unter dem verharmlosenden
Namen einer 'Offentlich-Privaten-Partnerschaft' iiberall in Europa ausgebreitet hat: Ein dubioses
Vergabeverfahren, tberproportionale Entscheidungsbefugnisse und exorbitante Gewinngarantien
zugunsten der beteiligten Konzerne und zu Lasten der Allgemeinheit, skandalGse
Kompensationsvereinbarungen fiir den Fall der Verfassungswidrigkeit einzelner Vereinbarungen,
Geheimhaltung relevanter Vertrdge und Dokumente — nichts, was den Partikularinteressen der
beteiligten Wirtschaftskonzerne und dem Aushebeln 6ffentlicher Kontrolle dienen konnte, wurde
hier ausgelassen.

So urteilt denn auch Silke Ruth Laskowski, Professorin fiir Offentliches Recht, Volkerrecht und
Europarecht an der Universitdt Kassel: ,,Nach meiner Auffassung ist das ,Berliner Holding
Modell* bereits wegen VerstoBes gegen das Demokratieprinzip als verfassungswidrig zu
betrachten.” (1) Und ihr Kollege Markus Krajewski von der Universitdt Erlangen-Nurnberg
erganzt: "Der gerechte und bezahlbare Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge, wie der
offentlichen Wasserversorgung, ist ein europdisches Grundrecht. Die blrgernahe, transparente
und demokratisch kontrollierbare Erbringung dieser Leistungen gehort zu den gemeinsamen
Werten der Européischen Union. Geheimvertrdge, Gewinngarantien fir private Unternehmen
und die Auflésung politischer Verantwortung in sogenannten. ,Offentlich-privaten
Partnerschaften® sind mit diesen Grundwerten unvereinbar.” (2)

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Berliner Senat von Anfang an versucht
hat, die Forderung des Berliner Wassertischs, samtliche im Zusammenhang mit der



Wasserprivatisierung stehenden Dokumente vollstandig offenzulegen, mit allen Mitteln zu
verhindern. Zur Erinnerung: Erste eindrucksvolle Erfahrungen mit dem Demokratieverstandnis
des Senats konnten wir sammeln, bevor es auch nur zum Volksbegehren gekommen war. Schon
2008 versuchte der Senat mit der Behauptung der Verfassungswidrigkeit, unser Volksbegehren
zu verhindern. Ein Jahr spdter hob das Landesverfassungsgericht den Senatsbeschluss auf und
erhob uns zum 'Volksgesetzgeber'. Nun hiel3 es von Seiten des Senats, dass unser Gesetzentwurf
wegen der Unwirksamkeitsklausel verfassungswidrig sei, eine Veroffentlichung der Vertrage mit
hohen Schadensersatzforderungen an das Land Berlin verbunden sei. Nichts von alledem hat
sich als tragfahig erwiesen. Nach dem Erfolg des Volksbegehrens war es plétzlich kein Problem,
bisher geheim gehaltene Teile des Vertragswerks zu veroffentlichen, wenn auch nur einen
Bruchteil der insgesamt 180 Aktenordner flllenden Unterlagen. Jetzt, nachdem unser Gesetz
durch den Volksentscheid bestéatigt wurde, will der Senat bemerkenswerterweise auf eine
verfassungsgerichtliche  Uberpriifung unseres angeblich  verfassungswidrigen Gesetzes
verzichten und findet pl6tzlich einige weitere, bisher geheim gehaltene Dokumente, die er —
ohne rechtliche Verpflichtung, versteht sich — offen zu legen trachtet. Uber ein Vertrauens- und
Glaubwirdigkeitsproblem der Politik braucht man sich so nicht zu wundern!

Es ist ein Skandal, dass der Berliner Wassertisch, der Initiator des Volksentscheids, flr dessen
Gesetz 98% der Waihler gestimmt haben, in die Uberpriifung der Offenlegung nicht
miteinbezogen wird. Denn das Ergebnis des Volksentscheids enthélt ein klares Demokratiegebot:
Danach fordern die Berlinerinnen und Berliner, das von ihnen bestétigte Gesetz unverziiglich
umzusetzen, das heillt, sé&mtliche Dokumente, die im Zusammenhang mit der
Wasserprivatisierung stehen, ggf. unter Schwarzung der personenbezogenen Daten zu
veroffentlichen! Sie verlangen, an der Priifung der Offenlegung direkt beteiligt zu werden — etwa
durch die Entsendung von Menschen aus ihren eigenen Reihen in einen
Untersuchungsausschuss!  Sie  fordern die schnellstmogliche  Wiederherstellung  einer
verfassungskonformen Wasserversorgung und dartber hinaus umfassende Transparenz,
demokratische Kontrolle und Burgerbeteiligung bei allen Entscheidungen, die im Hinblick auf
eine Ruckfihrung der Berliner Wasserversorgung in eine birgernahe 6ffentliche Verwaltung zu
treffen sind! Dies schlieit auch die entsprechenden Verhandlungen mit den beiden privaten
Anteilseignern ein.

Hinter all diesen Forderungen steht nicht zuletzt das generelle Bedurfnis der Menschen in
unserem Land nach mehr direkter Demokratie. Viele beobachten mit Besorgnis, dass die privaten
Wirtschaftskonzerne zunehmend auch Lebensbereiche ihren Interessen unterwerfen, in denen
eine Gewinnmaximierung nicht das Geringste zu suchen hat, und dass die Politiker diesen
geféhrlichen Entwicklungen nichts entgegenzusetzen haben. Die Menschen fordern deshalb
mehr Transparenz und mehr Mitbestimmungsrechte, um die Dominanz der Wirtschaft gegentiber
der Politik einzuddammen. Nach einer Reprasentativ-Umfrage, die kirzlich von einer grofen
deutschen Zeitschrift durchgefihrt wurde, sind 80% der Deutschen fiir eine stérkere
Biirgerbeteiligung an politischen Entscheidungen.

Die Birgerinnen und Birger erhalten dabei Ruckendeckung von zahlreichen \erfassungs-
rechtlern und anderen Wissenschaftlern. So ist die Rechtsprofessorin Gertrude Lubbe-Wolff,
zurzeit Richterin am Bundesverfassungsgericht, Uberzeugt, dass es zukinftig mehr
\olksabstimmungen geben wird. Denn ,,nur so kdnnen die Birger ihre differenzierten \Vor-
stellungen auch differenziert zum Ausdruck bringen und anders entscheiden als auf der Linie der
Partei, die sie gewahlt haben. Schon allein diese Mdglichkeit oder die Notwendigkeit, bestimmte
besonders wichtige Fragen dem \olk zur Entscheidung vorzulegen, wird dann auch das



Verhalten der gewahlten Reprasentanten verdndern. Nach 60 Jahren stabiler Demokratie kann
den Birgern niemand mehr erkldren, weshalb man sie da nicht ranlassen soll.“ (3) Dass viele
politische Fragen heute zu kompliziert seien, um darauf nur mit Ja oder Nein zu antworten, hélt
Lubbe-Wolff insofern fur ein Scheinproblem, als auch im Parlament ja nur mit Ja oder Nein
abgestimmt werde.

Prof. Jutta Limbach, ehemalige Présidentin des Bundesverfassungsgerichts, beflirwortet eine
Erleichterung von Volksbegehren — zum Beispiel Uber eine Absenkung der Quoren, da die
Teilnahme an Volksbegehren der Politikverdrossenheit entgegenwirken und die politische
Bildung erhéhen wirden. (4)

Was die politische Bildung anbelangt, so rdumt Oskar Negt, Soziologieprofessor in Hannover,
ein, dass in der heute dominierenden betriebswirtschaftlichen Logik politische Bildung mit
keinem Mehrwert verbunden sei. ,,Aber”, so Negt weiter, ,,das spiegelt ein kurzfristiges Denken
in einem verengten Gegenwartshorizont wider. Auf lange Sicht ist nur ein System stabil und
friedensfahig, in dem die Menschen bei allem, was sie tun oder unterlassen, immer im Auge
behalten, wie es das Gemeinwesen berthrt.” (5)

Aus verfassungsrechtlicher Sicht pladiert auch Prof. Laskowski flr eine stérkere Partizipation
der Burgerinnen und Birger. Die Beteiligung konne durchaus auch den Bereich der
Gesetzgebung betreffen, das heil3t die Blrgerinnen und Birger kénnten in bestimmten Bereichen
und unter bestimmten Bedingungen zum dritten Gesetzgeber, zum "Volksgesetzgeber', werden.
Bezogen auf die Wasserversorgung in Berlin sei das Gesetz des Berliner Wassertischs, das durch
den Volksentscheid bestéatigt wurde, ein Schritt in die richtige Richtung: ,,Der Gesetzentwurf
zielt auf Transparenz, Ermdglichung einer angemessenen Offentlichen Willensbildung und
demokratischen  Kontrolle der Exekutive in Bezug auf den Kernbereich der
wasserwirtschaftlichen staatlichen Daseinsvorsorge. Damit dient der Gesetzentwurf letztlich der
Wiederherstellung der Offentlichkeit der staatlichen Beratungs- und Entscheidungsprozesse und
damit gerade der vom Bundesverfassungsgericht geforderten ,,Transparenz, die erlaubt zu
verfolgen, was politisch geschieht”, um das notwendige ,,Vertrauen des Volkes* in das System
der représentativen Demokratie zu sichern bzw. wiederherzustellen.” (6)

Wahr ist: Ohne die Einfihrung von mehr direkter Demokratie besteht die Gefahr, dass eine
Ruckkehr der Birger in die Politik am Ende wirkungslos verpufft. Deshalb mussen in Berlin
Birgerentscheide auf kommunaler Ebene rechtsverbindlich werden, muss das demokratie-
feindliche Quorum gesenkt werden, miissen neue partizipative Modelle entwickelt werden.

Der Berliner Wassertisch wird in den n&chsten Wochen gemeinsam mit ausgewiesenen
Fachleuten Vorschlége dazu ausarbeiten. Wir laden den Senat ein: Fangen wir in der Hauptstadt
der neuen Demokratiebewegung Deutschlands an, in dieser Hinsicht MaRstdbe zu setzen. Es
konnte ein bundesweites Zeichen sein.

Schon jetzt hat der Berliner Wassertisch eine neue direkt-demokratische Dimension jenseits der
Parteienpolitik eroffnet.

Quellen:

(1) Pers. Email, (2) Pers. Email, (3) Interview, TAZ, 19.05.2009

(4) Interview, Cicero, Sep. 2010 (5) Interview, Spiegel-Online, 09.08.2010

(6) Laskowski, Silke Ruth: Das Menschenrecht auf Wasser, 1. Aufl., Mohr Siebeck, 2010



	Unser Ziel ist es, mit der vollkommenen Offenlegung der Verträge die Möglichkeit einer Klage auszuloten, die den Vertrag  für nichtig erklären könnte. Bevor dies nicht geprüft ist, dürfen keine weiteren Schritte unternommen werden, die uns vor vollendete Tatsachen stellen.
	Beitrag UvWiesenau.pdf
	Ulrike Fink von Wiesenau
	Das Demokratiegebot des Wasser-Volksentscheids

	Beitrag Gerline Schermer.pdf
	Berliner Wassertisch        17.2.2011
	Gerlinde Schermer
	Das Ergebnis nimmt auch den Berliner Wassertisch in die Pflicht


	Klärwerk - Berliner Wassertisch .pdf
	Berliner Wassertisch        17.2.2011
	Gerlinde Schermer
	Das Ergebnis nimmt auch den Berliner Wassertisch in die Pflicht



